
 
Zuordnungswerte RC-Material 
 
Gemäß den Vorgaben der „Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecycling-
material in Baden-Württemberg“ (Erlass des Ministeriums für Umwelt und Verkehr 
Baden-Württemberg vom 13. April 2004). Gültig bis zum Inkrafttreten der Ersatz-
baustoffverordnung, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2013. 
 
Der Erlass ist unter www.qrb-bw.de im Internet abrufbar. 
 
 
 
 

 
 


